
135 4. Kapitel — Straftaten gegen Jugend und Familie § 150

2. Täter können n u r Erw achsene sein, denen Jugendliche zur Erziehung 
oder A usbildung an v ertrau t sind oder die in ih rer O bhut stehen.

Dazu gehören: Eltern, Vorm und, Heim erzieher, Lehrer, Lehrausbilder, 
Leiter von Jugendheim en sowie alle Personen, denen Jugendliche anver
trau t sind und denen erzieherische, betreuende, beaufsichtigende oder aus
bildende A ufgaben obliegen. Es gehört auch der Ehegatte eines E ltem teils 
dazu, w enn der Jugendliche m it im  gem einsam en H aushalt lebt (§ 47 
FGB).

3. In objektiver Hinsicht m uß ein Erziehungs- oder A usbildungsver
hältn is bestehen. V oraussetzung ist also, daß der T äter eine Stellung

innehat, die ein solches Erziehungs-, Obhuts- oder A usbildungsverhältnis 
zum Jugendlichen begründet.

Zur Erziehung anvertraut ist der Jugendliche dem jenigen, der auf 
gesetzlicher Grundlage, oder weil er diese zeitweilig oder dauernd üb er
nommen hat, fü r  dessen geistige, charakterliche und sittlich-soziale 
Entwicklung zu einem gesellschaftsgemäßen V erhalten verantw ortlich ist 
und der diesen Prozeß zu lenken, zu fördern und zu beaufsichtigen hat.

Zur Ausbildung anvertraut ist der Jugendliche dem jenigen, der insbes. 
fü r dessen in tellektuelle und berufliche Entw icklung verantw ortlich ist, 
z. B. der Schüler dem Berufsschullehrer, der Lehrling dem Lehrausbilder. 
Erziehung und A usbildung können eng m iteinander verbunden sein.

In der Obhut steht ein Jugendlicher im m er dann, w enn ein Erw achsener 
die Pflicht übernom m en hat, den Jugendlichen zu beaufsichtigen, fü r ihn 
zu sorgen oder ihn zu betreuen. Eine solche Pflicht kann sich aus einem 
rechtlich geregelten V erhältnis zwischen Erwachsenen und Jugendlichen 
ergeben. Ein O bhutsverhältnis kann jedoch nu r m it der Zustim m ung der 
Erziehungsberechtigten begründet werden, z. B. Fam ilienbetreuung, als 
Leiter von W ander- und Freizeitgruppen u. ä. Ein solches O bhutsverhältnis 
kann kurzfristig bestehen und ist nicht im m er m it einer V erantw ortung 
für die geistige und sittliche Entw icklung des Jugendlichen verbunden. 
Sie besteht in diesen Fällen m eist darin, fü r das körperliche W ohl des 
zur O bhut anvertrau ten  Jugendlichen zu sorgen und dafür, daß ihm  im 
Hinblick auf seine sittliche Entw icklung kein Schaden zugefügt wird.

Besteht ein O bhutsverhältnis fü r längere Zeit, so besteht fü r den 
Erwachsenen neben der Pflicht zur B etreuung und Fürsorge auch die, 
fü r die in tellektuelle und sittlich-soziale Entw icklung des Jugendlichen 
zu sorgen.

Die Erziehungs-, Ausbildungs- und O bhutsverhältnisse sind stets m it 
einer bestim m ten A utoritätsstellung des Erwachsenen, durch die er . E in
fluß auf den Jugendlichen hat, und einer gewissen Abhängigkeit des 
Jugendlichen von ihm  verbunden.

4. Der sexuelle Mißbrauch besteht darin, daß der T äter seine besondere 
Stellung zu dem ihm  anvertrau ten  Jugendlichen aüsgenutzt haben muß, 
um  m it ihm  sexuelle H andlungen durchführen zu können. Die F rage des 
sexuellen M ißbrauchs Jugendlicher ist also h ier — ähnlich w ie im  § 149 —


